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Besserstellungsverbot
Das Besserstellungsverbot nach § 8 Abs. 2 Haushaltsgesetz des Bundes (HG) legt fest, dass Zuwendungen nur gewährt werden dürfen, wenn der Antrags- bzw. Förderberechtigte seine Beschäftigten nicht besserstellt als vergleichbare Bedienstete des Bundes. Bei der Projektförderung gilt das Besserstellungsverbot nur dann, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden.
Der Maßstab für die Bewertung der Besserstellung ist der TVöD-Bund. Höhere Vergütungen als nach TVöD-Bund dürfen nicht gezahlt werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Bundesfinanzministeriums (BMF) vor. Diese ist bei Bedarf vor Abschluss entsprechender Arbeitsverträge zu beantragen. Das BMF erteilt bzgl. der Ausnahmegenehmigungen allerdings keine nachträglichen Zustimmungen zu bereits geschlossenen Verträgen. Höhere Vergütungen dürfen auch nicht aus Eigenmitteln oder sonstigen Drittmitteln des Zuwendungsempfängers gezahlt werden. Eine Ausnahme hiervon gilt lediglich für die in § 2 des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes (WissFG) aufgeführten Einrichtungen, in dem in § 4 WissFG genannten Umfang. Das Besserstellungsverbot gilt für alle Beschäftigten des Antrags- bzw. Förderberechtigten, nicht nur für die im geförderten Projekt mitarbeitenden Personen. Es gilt im Übrigen nicht nur für die Vergütungen, sondern für das gesamte Arbeitsverhältnis, also auch für sonstige monetäre und nicht-monetäre Leistungen (z. B. Arbeitszeit, Urlaubsansprüche, Zuschüsse etc.), die nur in dem Rahmen zulässig sind, in dem auch der TVöD-Bund sie zulassen würde.
Für die Einhaltung des Besserstellungsverbots muss für alle Beschäftigten (einschließlich Geschäftsführer und leitende Angestellte) die Obergrenze für Vergütungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund), soweit keine Ausnahmegenehmigung durch das BMF vorliegt, eingehalten werden. Gehälter von Geschäftsführung und leitenden Angestellten sind nur bis zur Höhe von max. EG 15 TVöD-Bund zulässig. Bei den Gemeinkosten sind Gehaltsbestandteile der Geschäftsführung bzw. der leitenden Angestellten ebenfalls nur bis zur Höhe von max. EG 15 berücksichtigungsfähig.
Für alle Beschäftigten müssen Arbeitsplatzbeschreibungen und -bewertungen nach den Maßstäben des TVöD-Bund vorliegen.
Erklärung des Antragstellers zum Besserstellungverbot
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Werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten?
Bestehen Besserstellungen von Beschäftigten des Antragstellers gegenüber TVöD-Bund?
Werden die Zuwendungen der öffentlichen Hand überwiegend von einem Bundesland, dazu zählen auch Zuwendungen der Kommunen dieses Bundeslandes, geleistet?
Sieht das Haushaltsrecht dieses Bundeslandes oder das entsprechende kommunale Haushaltsrecht ein Besserstellungsverbot vor?
Liegen Ausnahmegenehmigungen des BMF für Besserstellungen von Beschäftigten des Antragstellers gegenüber TVöD-Bund vor?
Wurde ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von § 8 Abs. 2 Satz 2 HG beim BMF gestellt?
Ich/wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass die Gesamtausgaben nicht überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden.
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsberechtigten
Ich/wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass die Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden, dass korrekte und aktuelle Arbeitsplatzbeschreibungen und Bewertungen im Sinne des TVöD-Bund für alle Beschäftigten einschließlich Geschäftsführung vorliegen und das Besserstellungsverbot eingehalten wird bzw. entsprechende Ausnahmegenehmigungen vorliegen oder sofern notwendig, dass ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von § 8 Abs. 2 Satz 2 HG beim BMF gestellt wurde.
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsberechtigten
Ich/wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass die Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden, diese überwiegend durch ein Bundesland geleistet werden und dass das Haushaltsrecht dieses Bundeslandes ein Besserstellungsverbot vorsieht.
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsberechtigten
Bitte wenden Sie sich an den Projektträger! 
	Versionsnummer_Stand: Version: 2.34  Stand: 28.07.2023
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Textfeld7: 16KN
	Formular_Version: 2.34
	Formular_ID: VDIVDE_Antrag_Anlage_11
	cg_case_gk_211: Anlage 11
	ja: 
	nein: 
	Schaltfläche2: 
	NameBefugter: 



